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1. Sind deutsche Kernkraftwerke technisch mit den in Japan betroffenen 
Siedewasserreaktoren vergleichbar? Wenn ja, um welche Kernkraftwerke handelt es 
sich? Kommen bei deutschen Kernkraftwerken vergleichbare Sicherheitssysteme wie 
in Japan zum Einsatz? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? 
 
Das physikalische Funktionsprinzip aller Siedewasserreaktoren ist identisch. 
Siedewasserreaktoren in Deutschland sind Isar 1, Krümmel, Brunsbüttel, Gundremmingen 
B & C und Philippsburg 1. Die grundsätzliche Funktionsweise der Siedewasserreaktor-
Sicherheitssysteme ist ebenfalls vergleichbar. Unterschiede bestehen in der konkreten 
technischen Ausführung und in den Details der Sicherheitssysteme, die radioaktive Stoffe 
zurückhalten und die Brennelemente kühlen sollen.  
 
Bei den betroffenen Anlagen handelt es sich um Siedewasserreaktoren älterer Bauart. Der 
wesentliche Unterschied zu jüngeren Anlagen besteht in der Anzahl der Stränge der 
Sicherheitssysteme. Die beiden japanischen Anlagen verfügen über zwei Stränge, während 
in deutschen Kernkraftwerken dieser Bauart vier Stränge vorgehalten werden. Darüber 
hinaus gibt es Unterschiede bei der Bauart der Sicherheitsbehälter, der die radioaktiven 
Systeme einschließt und die Hauptbarriere zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe bildet. In 
jüngeren japanischen Anlagen ist die Konstruktion robuster und die Widerstandskraft 
höher als in den betroffenen älteren Anlagen. 
 
2. Sind deutsche Kernkraftwerke gegen Erdbeben geschützt? Wenn ja, wie? 
 
Deutsche Kernkraftwerke sind gemäß Regelwerk gegen ein so genanntes 
Bemessungserdbeben gesichert. Das Bemessungserdbeben ist das nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen maximal auftretende potenzielle Erdbeben im Umkreis von 200 km der 
jeweiligen Anlage. 
 
3. Kann ein Unglück wie jetzt in Japan auch in deutschen Kernkraftwerken passieren? 
 
Ursache für das Unglück in Japan war eine Verkettung zweier Naturkatastrophen. Das 
starke Erdbeben hat das Netz und nahezu die gesamte Infrastruktur zerstört. Der 
anschließende Tsunami führte zu einem Ausfall der Notstromanlage und des Kühlsystems. 
Eine Verkettung eines derart schweren Erdbebens und eines schweren Tsunamis ist in 
Deutschland nicht vorstellbar.  
 
4. Bietet die deutsche Kernenergiewirtschaft Unterstützung bei der Bewältigung der 
Katastrophe in Japan an? Wenn ja, in welcher Form? 
 
Wir stehen bei Bedarf für technische und logistische Unterstützung bereit und stimmen 
uns dazu mit dem Krisenstab der Bundesregierung ab.  
 
5. Was ist in Deutschland vorgesehen für den Fall, dass die Stromversorgung sowie 
die Notstromdieselgeneratoren ausfallen und die Notstromakkumulatoren leer sind? 
 
In den deutschen Kernkraftwerken stehen mehr Dieselgeneratoren als in den betroffenen 
japanischen Anlagen zur Verfügung. Auch in der Bauart unterscheiden sie sich. Darüber 
hinaus sind in den deutschen KKW Anschlussstellen vorhanden, an die externe 



luftgekühlte Generatoren angeschlossen werden können. Diese sorgen im Notfall dafür, 
dass alle notwendigen Aggregate für die Nachwärmeabfuhr zur Verfügung stehen. 
 
6. Warum ist nach einer Abschaltung eine Nachkühlung notwendig? 
 
Eine Kühlung der Brennelemente ist auch nach einer Unterbrechung der Kettenreaktion 
noch notwendig, da der Brennstoff radioaktive Zerfallsprodukte enthält, die wegen ihrer  
Radioaktivität eine zunächst starke Wärmeleistung entwickeln. Unmittelbar nach  
Beendigung der Kettenreaktion beträgt die thermische Leistung noch 5 bis 10 Prozent der 
Reaktorleistung und nimmt dann rasch ab. Diese Wärmemenge muss abgeführt werden, 
um einen unzulässigen Temperaturanstieg zu verhindern. Hierfür sind Nach- und 
Notkühlsysteme vorgesehen. 
 
7. Was passiert, wenn keine ausreichende Nachkühlung möglich ist oder nicht 
wiederhergestellt werden kann? 
 
Im Fall dauerhaft nicht ausreichender Nachkühlung verdampft bei Überschreiten der 
Dampftemperatur das Kühlmittel. Der dabei entstehende Dampf muss aus dem 
Kühlkreislauf in das Containment abgegeben werden („Druckentlastung“) und von dort bei 
drohender Überlastung des Containmentbehälters kontrolliert über Filter an die 
Umgebung abgegeben werden. 
 
Wenn der Wasserstand im Reaktordruckbehälter zu stark absinkt, Brennelemente von oben 
beginnend freigelegt werden und auch die Kühlung durch den vorbeiziehenden Dampf 
nicht mehr ausreicht, würde der Prozess der Kernschmelze beginnen. 
 
8. Was passiert bei einer Kernschmelze 
 
Die Nachzerfallswärme führt ohne ausreichende Kühlung zu einer Erhöhung der 
Temperatur des Kernbrennstoffs. Bei Überschreitung der Schmelztemperatur der 
Brennstabhüllrohre von ca. 1.900 °C schmelzen die Brennstäbe und setzen die heißen 
keramischen Brennstoffpellets frei. Diese Brennstoffverlagerung führt zu einem 
weitgehenden Verdrängen des Kühlmittels und nach Temperaturanstieg zum 
Aufschmelzen auch des keramischen Brennstoffs. Dieser bildet einen Schmelzsee, der sich 
einen Weg bis zum Boden des Reaktordruckbehälters bahnt. Die Schmelze sammelt sich 
am Boden des Reaktordruckbehälters, heizt sich dort weiter auf und kann schließlich nach 
weiteren Stunden die Bodenkalotte durchschmelzen, nach Verdampfen des Restwassers  
ebenso den Containmentbehälter. Danach würde die Kernschmelze mit dem Beton des 
biologischen Schildes in Kontakt treten und diesen ebenfalls aufschmelzen. Da die heiße 
Kernschmelze dadurch permanent verdünnt wird, kommt der Prozess des Durchschmelzens 
in den Betonstrukturen zum Erliegen und die radioaktive heiße Schmelze aus 
Kernbrennstoff, Hüllrohrmaterial, Stahl und Beton erstarrt dort langsam. 
 
9. Wie ist Radioaktivität zu bewerten? 
 
Die Aufnahme von Radioaktivität durch ein Objekt oder einen Körper wird als so genannte 
Energiedosis in der Einheit Gray (Gy) angegeben, wobei die Strahlung durch die in ihr 
enthaltene Energie beschrieben wird. Ein Gray entspricht der Aufnahme von einem Joule (J) 



pro Kilogramm Masse (kg).  Früher wurde die Energiedosis in rad (rd) angegeben, wobei 
100 rad einem Gray entsprechen. 
 
Die Wirkung radioaktiver Strahlung auf den Menschen wird in der so genannten 
Organdosis angegeben. Dies geschieht, weil unterschiedliche Strahlungsarten (Alpha-, 
Beta-, Gamma-, Neutronenstrahlung) unterschiedliche Auswirkungen auf biologisches 
Gewebe haben. Dabei geht ein so genannter Strahlungswichtungsfaktor in die Betrachtung 
ein. Für Photonen (Röntgen- und Gammastrahlung) sowie für Betastrahlung wird aufgrund 
von empirischen Daten ein Faktor von eins angesetzt, für Neutronenstrahlung je nach 
Geschwindigkeit der Neutronen ein Faktor zwischen 5 und 20 sowie für Alphastrahlung ein 
Faktor von 20. Die Organdosis wird mit der Einheit Sievert (Sv) angegeben. Die frühere 
Einheit war rem, wobei ein Sievert 100 rem entsprechen. 
 
Bei der Berechnung des gesundheitlichen Risikos einer Strahlenexposition wird auch die 
unterschiedliche Empfindlichkeit  einzelner Organe berücksichtigt. Daraus ergibt sich die 
effektive Dosis. Auch diese wird in Sievert angegeben. Zur Orientierung: Die mittlere 
natürliche Strahlendosis in Deutschland beträgt innerhalb eines Jahres 2,1 mSv 
(Millisievert), die maximale erlaubte Jahresdosis für beruflich strahlenexponierte Personen 
beträgt 20 mSv. Die untere Grenze für klinisch erfassbare Strahlungseffekte bei einmaliger 
Exposition beträgt 250 mSv. Ein im japanischen Kernkraftwerk FUKUSHIMA-I-1 
kontaminierte Arbeiter erhielt eine Dosis von 106,7 mSV. 


